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An alle Hamburger Kita-Träger

Rückerstattung der Elternbeiträge für die Zeit ab dem 15. Februar 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV2 waren die Hamburger Kitas bis zum 14.
März 2021 nur für eine erweiterte Notbetreuung geöffnet. Ab dem 15. März 2021 bis zu-
nächst Ende März gilt der eingeschränkte Regelbetrieb. Hierüber haben wir Sie bereits in-
formiert.

Auch für die Zeit des eingeschränkten Regelbetriebs ab dem 15. März 2021 hat der Senat
entschieden, die Eltern von der Zahlung eines Elternbeitrags zu entlasten: Eltern brauchen
seit dem 11. Januar 2021 bis vorerst Ende März 2021 keinen Elternbeitrag (Familieneigen-
anteil) zu bezahlen.

Nach den bereits ausgezahlten Vorschüssen für den Zeitraum 11. Januar bis 14. Februar
2021 wird die Sozialbehörde den Kita-Trägern in den nächsten Tagen die auf den Bewilli-
gungsbescheiden ausgewiesenen Familieneigenanteile auch für den Zeitraum 15. Februar
2021 bis zum 31. März 2021 im Wege von Vorschüssen auszahlen.

Bitte erstatten Sie den Eltern die bereits für den vorgenannten Zeitraum eingezogenen Bei-
träge oder verzichten auf eine Einziehung. Für die zweite Hälfte des Februars sind den El-
tern jeweils 14/28 des Familieneigenanteils und für den März der gesamte Familieneigenan-
teil zu erstatten.

Die Elternbeitragsbefreiung wird im Wege einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt ge-
geben. Die Eltern benötigen deswegen keine neuen Bescheide.




